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VOM VERSTEUERN
Inzwüschen aber wil ich nicht unterlassen / von der Glückseligkeit

hiesiges Volcks / die Meldung zuthun / als welches nicht weißt noch
kennet / was die Beschwehrungen / Last und Auflagen heissen / welchen
die Einwohner anderer Orten (so ich nicht nennen mag) unterworf-
fen sind / allwo der arme Burger / außgesaugt wird / um diejenige / so

da herrschen und regieren zubereichern.
Dahingegen ist allhier eine vollkommene Freyheit / und die

einzige Schuldigkeit eines Burgers bestehet in dem / daß er jährlich dem
gemeinen Wesen 1/4 pro Cento von seinem eignen Vermögen bezahlen

muß; diejenige aber / so keine zeitliche Gütter besitzen / und nur
von ihrer eigner Hand-Arbeit leben müssen / contribuiren des Jahres
nicht mehr als 1/4. fl. oder 15. Kreutzer vor das Burger-Recht; Und
weilen allhier viel reiche Leute gibt / so ziehet die Obrigkeit von be-
melten 1/4 pro Cento erträgliche / und wichtige Summen / durch welche
sammt den Zehenden / und Contributionen so man vom Land
bezieht / und durch die Gebühr von der Leinwandt / welche sehr erhäb-
lich ist / wie nicht weniger durch den Zoll und andere Einkünften /
wird das Aerarium oder Schatz-Kammer sehr bereichert; Aber die
großmüthige / und freygebige Müdigkeit / und vätterliche Güttigkeit
hiesiges Rahts / ist so groß / daß derselbe / alles / was von dem gemeinen
Wesen herkommt / wider zu desselben Besten / Nutzen / und Gelegenheit

/ angewendt haben wil; Diesem nach wann ein guter Burger /
entweder zum Gebrauch der Leinwand / oder zu der Fabrique,wie auch
zur Erkauff- und Auferbauung der Häuser / des Gelds bedürfftig / und
in hochdringender Noht sich befindet / so wird ihme selbiges gegen
gebührlicher Vorsorg / oder Versicherung vorgestreckt / und genissete
es bisweilen etliche Jahr lang / vermittelst eines leidentlichen Zinses;
Auf solche Weis wird das Gewerb und Kauffmannschafft allzeit im
guten Flor / die Stadt im guten Stand / und die Burgerschafft bey
guten Willen / und Zufriedenheit erhalten.

Es wird auch Jährlich ein grosser Theil von dem Geld / auf das
bauen / als Reparation / Außbesserung / und wieder Aufrichtung der
nohtwendigenGebäue /jtem aufdie Gesandtschaften / aufdie Officiers /
Soldaten /Nacht-Wächter /und andere Bediendte des Magistrats, und
der Stadt angewendt; wil geschweigen der Ehrn-Geschencke / und
Besoldungen der Regierung; massen selbige in sehr wenigen bestehen /
angesehen es Niemanden (Gottseygedanckt) / an seinen eignen Mittlen
nicht mangelt / sich dem Stand und Ansehen seines Ammts und Würde
gemäß zuerhalten / in dem alle wol vermögliche / und ein guter Theil
davon zimlich reiche Personen sind. /
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